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PRÄSIDENTENKONFERE~Z DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN ÖSTERREICHS 

A.Z.: H-185/Sz 

Wien 1., Löwelstraße 12 
Postfach 124 1014 Wien 

Telefon 63 07 41, 63 77 31 Fernschreiber 13/5461 

Es wird ersucht, bei Antwortschreiben das 
Aktenzeichen anzugeben. 

Betreff: Internat. Zuckertibereinkommen 1984 

Zum Schreiben vom .. .2 7. •. 1.2 .. 1.984 

A. Z.: ....... 19.O'4 .•. 01/.5~III .•. 3/84 

An das 
Bundesministerium ftir Auswärtige 
Angelegenheiten 

Ballhausplatz 2 
1014 Wien 

Wien, am .~~.~.~.~.~.9.~? ................ . 

Zl ........... /.:.L 

Vedel !} .. 2.2! .. JA~!~1. __ . ___ ?y-:z.;_~ __ 

Jf~ 
Die Präsidentenkonferenz nimmt zum vorliegenden Abkommenstext 

wie folgt Stellung: 

"Ir ' 

Obwohl die Abkommensverhandlungen im Rahmen der drei Runden 

der UN-Zuckerkonferenz 1983 und 1984 zur Aushandlung eines 

neuen operativen Internationalen Zuckertibereinkommens schei­

terten, mu~ doch eine! österreichische Mitgliedschaft dem 

nun vorliegenden reinen Verwaltungsabkommen ins Auge gefa~t 

werden, um die Kontinuität der Präsenz österreichs, zur 

Absicherung unseres Zuckerexportsektors zu gewährleisten 

und eine nahtlose Teilnahme österreichs an ktinftigen Abkom­

mensverhandlungen auch im Rahmen der Internationalen Zucker­

organisation zu ermöglichen. 

Au~erdem ist ftlr österreich die Frage des Verfahrens bei 

Beendigung des gegenwärtigen Internationalen Zuckertlberein­

kommens (1977) von Bedeutung, da erhebliche Mittel invol­

viert sind. 
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Vor allem sei verwiesen auf Punkt 4 des Art. 54 des ISA 

1977. Dort heißt es: 

" beschließt der Rat in einer außerordentlichen Abstim-

mung wie tiber das nach Bezahlung aller Verbindlichkeiten 

des Fonds verbleibende Vermögen verftigt werden soll. Eine 

solche Verftigung kann auch eine völlige oder teilweise 

Vbertragung des verbleibenden Vermögens auf einen ver­

gleichbaren Fonds auf Grund eines späteren internationalen 

Nachfolgetibereinkommens betreffend Zucker umfassen." 

Dazu ist die Präsidentenkonferenz der Ansicht, daß das 

Fondsvermögen keinesfalls auf einen, eventuell in Zukunft 

zu errichtenden vergleichbaren Fonds tibertragen werden 

soll, sondern nach Maßgabe der vom jeweiligen Mitgliedsland 

getätigten Einzahlungen, an die jeweiligen Mitgliedsstaaten 

zu refundieren wäre. 

An das 
Präsidium des 
Nationalrates 

Parlament 
1017 Wien 

Der Generalsekretär: 
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